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Rücksprache später als üblich erfolgt. Damit geht wohl auch das 
Bundesverwaltungsamt (BVA) von einem Gesetzesverstoß aus, 
wenn die Jahresrechnung 2011 nicht von einer der zuständigen 
Prüfinstanzen geprüft wurde.

Ein solcher Gesetzesverstoß müsste im Prüfungsbericht 
über die Prüfung der Jahresrechnung für das Jahr 2012 nach den 
gängigen Berufsvorschriften der WP als sonstiger Gesetzesverstoß 
erwähnt und darüber berichtet werden.4 Allerdings ist auch eine 
Rechtsauffassung vertretbar, wonach die Neuregelung erst für die 
Jahresrechnung 2012 eingreift, da das Wirtschaftsjahr 2011 im 
Zeitpunkt des Inkrafttretens der Neuregelung bereits beendet war. 
Nach diesem Verständnis muss im Prüfbericht über die Prüfung 
der Jahresrechnung 2012 nicht über einen Gesetzesverstoß berich-
tet werden. Welches Verständnis der bestellte WP der Prüfung der 
Jahresrechnung 2012 und mithin der Berichterstattung zugrunde 
legt, obliegt alleine dem WP im Rahmen seiner eigenverantwort-
lichen Berufsausübung.

2. Rotation
§ 77 Abs. 1a Satz 6 SGB IV enthält eine Vorschrift zur Rotation. 
Das bedeutet, dass nach der Prüfung von fünf aufeinanderfol-
genden Jahresrechnungen einer Krankenkasse ein Wechsel des 
Wirtschaftsprüfers vorgeschrieben ist. Dabei gilt jedoch zweierlei:
– Es handelt sich nach gängiger Auffassung, die auch vom 

Bundesministerium für Gesundheit vertreten wird,5 um eine 
Vorschrift zur internen Rotation, so dass lediglich ein anderer 
WP der prüfenden Wirtschaftsprüfungsgesellschaft die Prü-
fung durchführen muss.

– Die Regelung schreibt lediglich vor, dass eine Unterbrechung 
der bisherigen Prüfung durch denselben WP stattgefunden 
haben muss, so dass nach der Dauer von fünf Prüfungsjahren 
zumindest eine Prüfung durch einen anderen Prüfer durchzu-
führen ist, wonach der alte Prüfer wieder fünf weitere Jahre 
prüfen könnte.

4   IDW PS 450, Rz. 48.
5   Schreiben vom 17. 2. 2012.

I. Gesetzliche Neuregelung12

Die Jahresrechnung der gesetzlichen Krankenkassen, ist nach § 77 
Abs. 1a SGB IV, der zum 1. Januar 2012 in Kraft getreten ist, von 
einem WP, einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft oder einem ver-
eidigten Buchprüfer zu prüfen. Die Neuregelung des § 77 Abs. 1a 
SGB IV wurde – auch für den Berufstand der WP überraschend – 
im Dezember 2011 gesetzlich als Vorbehaltsaufgabe der wirt-
schaftsprüfenden Berufe eingebracht. Die Prüfung von Trägern 
der gesetzlichen Krankenversicherung war aber bereits seit Jahren 
im Rahmen einer freiwilligen Prüfung der Jahresrechnung nach 
§ 31 SVRV ein Betätigungsfeld einiger WP und Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaften. Insoweit war der Berufsstand nicht ganz un-
vorbereitet auf die Änderung der gesetzlichen Rahmenbedin-
gungen.

1. Inkrafttreten
Nach gängigem Verständnis ist bereits die Jahresrechnung 2011, 
die nach dem 1. 1. 2012 aufgestellt wird, von einem Berufsträger 
zu prüfen. Dies folgt aus dem Inkrafttreten der Neuregelung zum 
1. 1. 2012. Da mithin bei Erstellung der Jahresrechnung 2011 be-
reits eine Prüfung durch WP vorgesehen war, kann das Unterlas-
sen der Prüfung durch eine der vorgesehenen Prüfinstanzen zu 
einem Gesetzesverstoß führen. Auch das Bundesversicherungsamt 
als Aufsichtsbehörde folgt in seinem Schreiben vom 24. 2. 20123 
an die gesetzlichen Krankenkassen dieser Ansicht und betont, dass 
der Gesetzgeber Ausnahmen oder Übergangszeiträume nicht vor-
gesehen habe. Vor dem Hintergrund etwaiger Umsetzungsschwie-
rigkeiten sei es aber nicht zu beanstanden, wenn die Vorlage des 
Prüfungsberichts zur Jahresrechnung 2011 im Einzelfall und nach 

1  Auch Darstellung des IDW-Prüfungshinweises IDW PH 9.430.1.
2  Dr. Ralf Kohlhepp hat langjährige Erfahrung in der Prüfung von gesetz-

lichen Krankenkassen. Bereits vor der Gesetzesänderung und der Einfüh-
rung der Pflichtprüfung war er als Prüfer bei zahlreichen Krankenkassen 
tätig und hat eine freiwillige Prüfung nach § 31 SVHV durchgeführt. Seit 
2011 ist Dr. Kohlhepp Geschäftsführer der KOHLHEPP GmbH Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft, Hamburg, deren Schwerpunkt in der Prüfung gesetz-
licher Krankenkassen liegt.

3  Aktenzeichen: VII1-5612.0-567/2012.
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Die Jahresrechnung der gesetzlichen Krankenkassen, ist nach § 77 Abs. 1a SGB IV, der zum 1. Januar 
2012 in Kraft getreten ist, von einem Wirtschaftsprüfer (WP), einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
oder einem vereidigten Buchprüfer zu prüfen. Die Neuregelung kam für die beteiligten Kassen und 
den Berufsstand der WP teilweise überraschend. Es haben sich daher noch keine einheitlichen Grund-
sätze für die Durchführung von Jahresrechnungsprüfungen herausgebildet. Das Institut der Wirt-
schaftsprüfer (IDW) hat im Herbst 2012 einen Prüfungshinweis veröffentlicht, der erste Orientierung 
bei der Prüfung von Krankenkassen geben soll. Dieser Beitrag stellt die gesetzlichen Rahmenbedin-
gungen und den Prüfungshinweis des IDW vor und setzt sich mit den Besonderheiten der Prüfung von 
Krankenkassen auseinander.
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©

 C
op

yr
ig

ht
 E

ric
h 

S
ch

m
id

t V
er

la
g 

G
m

bH
 &

 C
o.

 K
G

, B
er

lin
 2

02
4 

 -
 (

kr
vd

ig
ita

l.d
e)

 -
  1

3.
03

.2
02

4 
- 

08
:4

4 
- 

(d
s)

 
58

70
13

05
38

79


